
Hygiene – ein  
wichtiger Teil des 
Öffentlichen Gesund-
heitsdienstes

Derzeit wird sehr viel von Hygiene 
gesprochen. Es werden Gesetze 
ergänzt oder ganz neu verabschie-
det, es werden Kongresse veranstal-
tet und die Medien befassen sich 
intensiver mit der Hygiene. Was ist 
passiert?
Leider ist das, was Johann Peter 
Frank, Robert Koch und andere Ver-
fechter der Hygiene vor fast 200 
 Jahren vorlebten, zunehmend in Ver-
gessenheit geraten. Neue Techniken, 
andere Umweltbedingungen, aber 
auch schnell verfügbare Antibiotika 
haben dazu geführt, dass Infektions-
krankheiten zurückgedrängt wurden. 
Mittlerweile entwickeln  Krankheits-
erreger kontinuierlich Resistenzen, 
denen nicht mehr so einfach beizu-
kommen ist. In Deutschland sind 
jährlich zwischen 400.000 bis 
600.000 Patienten betroffen, schät-
zungsweise 7.500 bis 15.000 Men-
schen versterben direkt oder indirekt 
an diesen Infektionen. Neue Antibio-
tika wird es nicht mehr in den Grö-
ßenordnungen geben wie in den 
Jahren zuvor. Einzig und allein durch 
geeignete Präventionsmaßnahmen 
könnten 1/3 der Fälle vermieden wer-
den und damit der Be völkerung viel 
persönliches Leid und die hohen 
volkswirtschaftlichen Belastungen er -
spart bleiben.
Unter diesem Druck ist die Novellie-
rung des Infektionsschutzgesetzes 
entstanden. Im Sommer dieses Jah-
res wurde eine Gesetzesnovelle ver-
abschiedet, die kaum Zeit hatte, von 
den Fachkollegen beurteilt zu werden.

So wird unter anderem eine Kommis-
sion beim Robert-Koch-Institut (RKI) 
gefordert, die die behandelnden 
Ärzte mit Informationen über die Re -
sistenzlage, Therapieprinzipien sowie 
mit Therapie- und Diagnoseleitlinien 
versorgen soll.
Nosokomiale Infektionen und Infek-
tionen mit Krankheitserregern mit 
speziellen Resistenzen sind durch 
Krankenhäuser und Einrichtungen 
des ambulanten Operierens zu doku-
mentieren und dem Gesundheitsamt 
auf Verlangen nachzuweisen.
Des Weiteren müssen Krankenhäuser 
und die anderen medizinischen Ein-
richtungen Hygienepläne erstellen, 
in denen innerbetriebliche Verfah-
rensweisen zur Infektionshygiene 
festgelegt werden.
Ohne den Öffentlichen Gesundheits-
dienst, sprich den Gesundheitsäm-
tern und deren medizinischen Unter-
suchungsanstalten, können diese 
Aufgaben nicht erfüllt werden.
Der Öffentliche Gesundheitsdienst ist 
verpflichtet, die medizinischen Ein-
richtungen bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben infektionshygienisch zu 
beraten, zu unterstützen und nicht 
zuletzt zu überwachen.
Wer soll diese Aufgabe in den 
Gesundheitsämtern aber noch über-
nehmen? In ganz Sachsen gibt es 
derzeit noch 19 berufstätige Ärzte 
für Hygiene- und Umweltmedizin, 
davon arbeiten 8 in den 13 Kreisen 
und kreisfreien Städten, noch nicht 
einmal in jedem Kreis einer. Und das 
bei einer Bezahlung, die nicht gerade 
dazu beiträgt, dieses Arbeitsverhält-
nis zu bevorzugen.
Die Gesundheitsämter sind kommu-
nale Einrichtungen. In den Kommu-
nen gibt es eine Fülle an Problemen, 
sodass die Umsetzung des Infek-
tionsschutzgesetzes leider nicht zu 
den Prioritäten einer Kommune ge -
hört. Was wäre aber passiert, wenn 
die H1N1-Pandemie nicht so glimpf-
lich verlaufen wäre? Die Gesund-
heitsämter sind für die Koordinie-
rung in der Region und für die Bera-
tung der Politiker zuständig? Wird 
die Politik die zu fällenden Entschei-
dungen zukünftig ohne fachlichen 
Rat treffen wollen? 
Bereits zum 113. Deutschen Ärzte-
tag 2010 in Dresden hat der Aus-

schuss Hygiene und Umweltmedizin 
der Sächsischen Landesärztekammer 
die Forderung an die Politik gestellt, 
die Arbeitsfähigkeit des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes und seiner ent-
sprechenden zugeordneten medizini-
schen Landesuntersuchungseinrich-
tungen zu gewährleisten. Geändert 
hat sich seitdem nichts!
Die Situation wird immer kritischer 
und kann so nicht mehr akzeptiert 
werden. Derzeit haben von 36 medi-
zinischen Fakultäten in Deutschland 
nur noch 11 einen Lehrstuhl für 
Hygiene und Umweltmedizin. Auch 
in Dresden und in Leipzig wurden 
die Lehrstühle aufgelöst. So haben 
nicht einmal mehr die Studenten der 
Medizin eine Chance, sich mit dem 
Lehrstoff zu befassen. Und an not-
wendige Forschung in diesem unver-
zichtbaren Fach ist überhaupt nicht 
mehr zu denken.
Wo sollen die im Gesetz geforderten 
Fachkräfte hergenommen werden 
und wer wird zukünftig in den 
Ämtern arbeiten, um von dort aus 
unter anderem die Infektionspräven-
tion, die ja keineswegs nur ein Kran-
kenhausproblem ist, zu steuern?
Gelöst werden können diese Prob-
leme nur noch, wenn die Politik 
schnellstmöglich ihrer Verantwor-
tung nachkommt und dafür sorgt, 
dass die Lehrstühle wieder ins Leben 
gerufen werden und dass der Beruf 
des Facharztes für Hygiene und 
Umweltmedizin im Öffentlichen Ge -
sundheitsdienst auch tariflich wieder 
attraktiver wird. 
Der Hygienekongress, der Anfang 
Dezember 2011 im Deutschen Hygi-
ene-Museum Dresden stattfand, hat 
es nicht nur verstanden, die Leistun-
gen Karl August Lingners entspre-
chend zu würdigen, der bereits vor 
100 Jahren die Bedeutung der Infek-
tionsprävention mit der 1. Internati-
onalen Hygiene-Ausstellung, die von 
5,1 Millionen Menschen besucht 
wurde, zu würdigen, sondern auch 
die Fachleute miteinander ins 
Gespräch zu bringen.
Dieses Heft will deshalb noch einmal 
an wichtige Bereiche der Hygiene 
erinnern.
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